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Änderungsantrag 12
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Geänderter Text

(1a) Im Vertrag von Lissabon ist keine 
Rolle für die Gemeinsame Sicherheits-
und Verteidigungspolitik (GSVP) 
vorgesehen, was die Überwachung der 
Überschreitung der Außengrenzen, z.B. 
die Grenzüberwachung, betrifft. Die 
Rechtsgrundlage der GSVP in Artikel 43 
EUV muss im Rahmen dieser Verordnung 
beachtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 13
Ioan Mircea Paşcu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Besonderes Augenmerk sollte den 
Meeresgebiete gelten, bei denen es sich 
um natürliche Seegrenzen der EU 
handelt, da sie aufgrund ihrer 
geografischen Lage spezifische 
Herausforderungen an die Sicherheit 
stellen und daher umfassende strategische 
Maßnahmen erfordern. Dies trifft auf die 
Schwarzmeerregion zu, in der nicht nur 
kriminelle Aktivitäten wie illegale 
Grenzübertritte und Schmuggel, sondern 
auch die Nähe zu Gebieten mit 
festgefahrenen Konflikten 
schwerwiegende Sicherheitsbedenken 
auslösen können.
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Or. en

Änderungsantrag 14
Norica Nicolai

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Besonderes Augenmerk sollte den 
Meeresgebiete gelten, bei denen es sich 
um natürliche Seegrenzen der EU 
handelt, da sie aufgrund ihrer 
geografischen Lage spezifische 
Herausforderungen an die Sicherheit 
stellen und daher umfassende strategische 
Maßnahmen erfordern. Dies trifft 
besonders auf die Schwarzmeer- und die 
Ostseeregion zu, in denen nicht nur 
kriminelle Aktivitäten wie illegale 
Grenzübertritte und Schmuggel, 
schwerwiegende Sicherheitsbedenken 
auslösen können, sondern auch 
Bewegungen von Flotten, die nicht der 
Allianz angehören, und die Nähe zu 
Gebieten mit festgefahrenen Konflikten.

Or. en

Änderungsantrag 15
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Es ist zu bedauern, dass die 
Bestimmungen der Verordnung nur auf 
spezifische, von der Agentur koordinierte 
Einsätze Anwendung finden und nicht 
auf alle zivilen, militärischen und 
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Handelsschiffe, die unter der Flagge 
eines Mitgliedstaates fahren.

Or. en

Änderungsantrag 16
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Bedauerlicherweise haben bereits 
viele im Mittelmeer den Tod gefunden. Im 
Mai 2011 kam es im Mittelmeer zu einem 
tragischen Unfall, der 63 libysche 
Flüchtlingen auf einem kleinen Boot das 
Leben kostete.  Laut einem Bericht des 
Europarates von Tineke Strik vom 29. 
März 2012 hatten Kriegsschiffe und ein 
Hubschrauber der NATO Kontakt zu den 
Flüchtlingen, lehnten es jedoch ab, sie zu 
retten und an einen sicheren Ort zu 
bringen.  Die Mitgliedstaaten und die 
einschlägigen Gremien der GSVP der EU 
werden aufgefordert, dafür zu sorgen, 
dass eine derartige Untätigkeit in Zukunft 
ausgeschlossen ist, und dass zivile, 
militärische oder Handelsschiffe der EU 
und die Agentur dafür sorgen, dass die in 
Gefahr befindlichen Menschen lebend 
den Behörden übergeben werden.

Or. en

Änderungsantrag 17
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Obschon nicht rechtlich 
vorgeschrieben, ist dennoch darauf zu 
achten, dass das Personal, dass zu 
Einsätzen im Rahmen der GSVP der EU 
beordert wird, insbesondere die 
Vorschriften über die Suche und die 
Rettung von Menschen beachtet. 

Or. en

Änderungsantrag 18
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Bei den EU-Ausbildungsmissionen 
und -Einsätzen auf See im Bereich der 
GSVP und im Rahmen der 
Finanzinstrumente für die Außenhilfe 
sind die Bestimmungen und Grundsätze 
der Verordnung zu übernehmen und nach 
Kräften einzuhalten.

Or. en

Änderungsantrag 19
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) In den Mitgliedstaaten, in denen die 
Aufgaben der Küstenwache durch die 
Armee wahrgenommen werden, muss 
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gewährleistet werden, dass die 
Vorschriften und Grundsätze dieser 
Verordnung angewandt werden.

Or. en

Änderungsantrag 20
Krzysztof Lisek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 2007/2004 werden die von der Agentur 
koordinierten Grenzüberwachungseinsätze 
entsprechend einem Einsatzplan 
durchgeführt. Daher sollte der Einsatzplan 
bei Seeeinsätzen spezielle Informationen 
zur Anwendung der einschlägigen 
Rechtsprechung und Rechtsvorschriften in 
dem räumlichen Gebiet, in dem der 
gemeinsame Einsatz oder das Pilotprojekt 
stattfindet, einschließlich Verweise auf 
Völkerrecht und die Rechtsvorschriften der 
Union im Zusammenhang mit dem 
Abfangen von Schiffen, Rettungen auf See 
und Ausschiffungen, enthalten. In der 
vorliegenden Verordnung werden das 
Abfangen von Schiffen, die Rettung auf 
See und die Ausschiffung im Rahmen der 
von der Agentur koordinierten 
Überwachungseinsätze an Seegrenzen 
geregelt.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung).

Or. en

Änderungsantrag 21
Sabine Lösing

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Diese Verordnung steht im Einklang 
mit den Grundrechten und achtet die 
Grundsätze, die mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden, namentlich das Recht 
auf Leben, die Würde des Menschen, das 
Verbot der Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, das 
Recht auf Freiheit und Sicherheit, die 
Grundsätze der Nichtzurückweisung und 
der Nichtdiskriminierung, das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf, das 
Asylrecht und die Rechte des Kindes.

(11) Diese Verordnung steht im Einklang 
mit den Grundrechten und achtet die 
Grundsätze, die mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt wurden, namentlich das Recht 
auf Leben, die Würde des Menschen, das 
Verbot der Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, das 
Recht auf Freiheit und Sicherheit, die 
Grundsätze der Nichtzurückweisung und 
der Nichtdiskriminierung, das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf und den 
Schutz personenbezogener Daten, das 
Asylrecht und die Rechte des Kindes.

Or. en

Änderungsantrag 22
Norica Nicolai

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Was die Länder betrifft, die dem 
Schengen-Raum beitreten wollen, 
nämlich Bulgarien, Zypern und 
Rumänien, und die entweder bereits 
Mitglieder sind und mit der Agentur 
zusammenarbeiten oder schon alle 
Normen umgesetzt haben, damit sie in die 
Programme und Maßnahmen des Raums 
einbezogen werden, sollten Vorkehrungen 
getroffen werden, damit ihr Beitritt zum 
Schengen-Raum unumkehrbar wird und 
sie sich an der Planung und 
Budgetierung der Agentur beteiligen 
müssen; dabei gilt es, die hohen 
Standards zu berücksichtigen, die zur 
Umsetzung des Schengener Besitzstandes 
erreicht werden müssen. Auch ihre 
angrenzenden Meeresgebiete, die für die 
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Sicherheit der Europäischen Union 
besonders problematisch sind, sind in 
diese Überlegungen einzubeziehen.

Or. en

Änderungsantrag 23
Sabine Lösing

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11. „sicherer Ort“ einen Ort, an dem 
Rettungseinsätze als beendet angesehen 
werden und an dem die Sicherheit des 
Lebens der Geretteten auch in Bezug auf 
den Schutz ihrer Grundrechte nicht 
bedroht ist, an dem ihre menschlichen 
Grundbedürfnisse erfüllt und von dem aus 
Vorkehrungen für die Verbringung der 
Geretteten an den nächsten oder den 
endgültigen Bestimmungsort getroffen 
werden können;

11. „sicherer Ort“ einen Ort, an dem 
Rettungseinsätze als beendet angesehen 
werden und an dem die Sicherheit des 
Lebens der Geretteten auch in Bezug auf 
den Schutz ihrer Grund- und 
Menschenrechte gewährleistet ist, an dem 
ihre menschlichen Grundbedürfnisse erfüllt 
und von dem aus Vorkehrungen für die 
Verbringung der Geretteten an den 
nächsten oder den endgültigen 
Bestimmungsort getroffen werden können;

Or. en

Änderungsantrag 24
Judith Sargentini

im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11. „sicherer Ort“ einen Ort, an dem 
Rettungseinsätze als beendet angesehen 
werden und an dem die Sicherheit des 
Lebens der Geretteten auch in Bezug auf 
den Schutz ihrer Grundrechte nicht 
bedroht ist, an dem ihre menschlichen 
Grundbedürfnisse erfüllt und von dem aus 

11. „sicherer Ort“ einen Ort, an dem 
Rettungseinsätze als beendet angesehen 
werden und an dem die Sicherheit des 
Lebens der Geretteten sowie der Schutz 
ihrer Menschenrechte nicht bedroht sind, 
an dem ihre menschlichen 
Grundbedürfnisse erfüllt und von dem aus 
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Vorkehrungen für die Verbringung der 
Geretteten an den nächsten oder den 
endgültigen Bestimmungsort getroffen
werden können;

Vorkehrungen für die Verbringung der 
Geretteten an den nächsten oder den 
endgültigen Bestimmungsort getroffen 
werden können, wobei der Grundsatz der 
Nichtzurückweisung (non-refoulement) 
zu beachten ist;

Or. en

Änderungsantrag 25
Judith Sargentini

im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Niemand wird ausgeschifft oder auf 
andere Weise den Behörden eines Staates 
überstellt, in dem der betreffenden Person 
Todesstrafe, Folter oder eine sonstige 
unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe drohen oder in 
dem eine ernsthafte Gefahr der 
Ausweisung, Abschiebung oder 
Auslieferung in ein anderes Land unter 
Verstoß gegen den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung besteht.

1. Niemand wird ausgeschifft, verbracht
oder auf andere Weise den Behörden eines 
Drittstaates überstellt, in dem der 
betreffenden Person Todesstrafe, eine 
sonstige ernsthafte Gefahr für Leib und 
Leben, Folter oder eine sonstige 
unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe drohen oder in 
dem eine ernsthafte Gefahr der 
Ausweisung, Abschiebung oder 
Auslieferung in ein anderes Land unter 
Verstoß gegen den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung besteht.

Or. en

Änderungsantrag 26
Marietta Giannakou

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor der Entscheidung über die 
Ausschiffung in einem Drittstaat 

2. Vor der Entscheidung über die 
Ausschiffung in einem Drittstaat 
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berücksichtigen die beteiligten 
Einsatzkräfte die allgemeine Lage in 
diesem Drittstaat, und die aufgegriffenen 
oder geretteten Personen werden nicht in 
diesem Drittstaat ausgeschifft, wenn dem 
Aufnahmemitgliedstaat oder den 
beteiligten Mitgliedstaaten bekannt ist oder 
bekannt sein müsste, dass dieser Drittstaat 
die in Absatz 1 genannten Praktiken 
anwendet.

berücksichtigt der Aufnahmemitgliedstaat
die allgemeine Lage in diesem Drittstaat, 
und die aufgegriffenen oder geretteten 
Personen werden nicht in diesem Drittstaat 
ausgeschifft, wenn dem 
Aufnahmemitgliedstaat oder den 
beteiligten Mitgliedstaaten bekannt ist oder 
bekannt sein müsste, dass dieser Drittstaat 
die in Absatz 1 genannten Praktiken 
anwendet.

Or. en

Änderungsantrag 27
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Vor der Entscheidung über die 
Ausschiffung in einem Drittstaat 
berücksichtigen die beteiligten 
Einsatzkräfte die allgemeine Lage in 
diesem Drittstaat, und die aufgegriffenen 
oder geretteten Personen werden nicht in 
diesem Drittstaat ausgeschifft, wenn dem 
Aufnahmemitgliedstaat oder den 
beteiligten Mitgliedstaaten bekannt ist oder 
bekannt sein müsste, dass dieser Drittstaat 
die in Absatz 1 genannten Praktiken 
anwendet.

2. Vor der Entscheidung über die 
Ausschiffung in einem Drittstaat oder die 
Verbringung dorthin berücksichtigen die 
beteiligten Einsatzkräfte die allgemeine 
Lage in diesem Drittstaat, und die 
aufgegriffenen oder geretteten Personen 
werden nicht in diesem Drittstaat 
ausgeschifft oder dorthin verbracht, wenn 
dem Aufnahmemitgliedstaat oder den 
beteiligten Mitgliedstaaten bekannt ist oder 
bekannt sein müsste, dass dieser Drittstaat 
die in Absatz 1 genannten Praktiken 
anwendet. Die Mitgliedstaaten müssen die 
beteiligten Einsatzkräfte entsprechend 
informieren. Zu diesem Zweck können sie 
gegebenenfalls auf die Informationen 
zurückgreifen, die von dem Europäischen 
Unterstützungsbüro für Asylfragen, dem 
Referat Risikoanalyse der Agentur, dem 
Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge sowie von 
anderen internationalen oder  
nichtstaatlichen Organisationen 
ausgearbeitet wurden.
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Or. en

Änderungsantrag 28
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2 bis. Die aufgegriffenen oder geretteten 
Personen, von denen die beteiligten 
Einsatzkräfte annehmen, dass sie keinen 
internationalen Schutz brauchen, oder die 
diesen Schutz nicht in Anspruch nehmen, 
können in ihr Herkunftsland oder in jedes 
andere Land rückgeführt werden, in dem 
sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben 
oder deren Staatsangehörigkeit sie 
besitzen. 

Or. fr

Änderungsantrag 29
Marietta Giannakou

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im Falle der Ausschiffung in einem 
Drittstaat stellen die beteiligten 
Einsatzkräfte die Identität der 
aufgegriffenen oder geretteten Personen 
fest und bewerten ihre persönliche 
Situation vor der Ausschiffung so weit wie 
möglich. Sie unterrichten die 
aufgegriffenen oder geretteten Personen 
auf geeignete Weise über den Ort der 
Ausschiffung und geben ihnen 
Gelegenheit, etwaige Gründe für die 
Annahme, dass die Ausschiffung an dem 
vorgeschlagenen Ort gegen den Grundsatz 
der Nichtzurückweisung verstößt, 

3. Im Falle der Ausschiffung in einem 
Drittstaat stellen die beteiligten 
Einsatzkräfte die Identität der 
aufgegriffenen oder geretteten Personen 
fest. Sie unterrichten die aufgegriffenen 
oder geretteten Personen auf geeignete 
Weise über den Ort der Ausschiffung und 
geben ihnen Gelegenheit, etwaige Gründe 
für die Annahme, dass die Ausschiffung an 
dem vorgeschlagenen Ort gegen den 
Grundsatz der Nichtzurückweisung 
verstößt, vorzubringen.
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vorzubringen.

Or. en

Änderungsantrag 30
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im Falle der Ausschiffung in einem 
Drittstaat stellen die beteiligten 
Einsatzkräfte die Identität der 
aufgegriffenen oder geretteten Personen 
fest und bewerten ihre persönliche 
Situation vor der Ausschiffung so weit wie 
möglich. Sie unterrichten die 
aufgegriffenen oder geretteten Personen 
auf geeignete Weise über den Ort der 
Ausschiffung und geben ihnen 
Gelegenheit, etwaige Gründe für die 
Annahme, dass die Ausschiffung an dem 
vorgeschlagenen Ort gegen den Grundsatz 
der Nichtzurückweisung verstößt, 
vorzubringen.

3. Vor der Entscheidung über die
Ausschiffung in einem Drittstaat oder die 
Verbringung dorthin stellen die beteiligten 
Einsatzkräfte die Identität der 
aufgegriffenen oder geretteten Personen 
fest und bewerten ihre individuelle 
persönliche Situation, auch ihren 
Gesundheitszustand und andere 
Umstände, die gegebenenfalls einen 
Nachweis ihrer Schutzbedürftigkeit sind.
Sie unterrichten die aufgegriffenen oder 
geretteten Personen in einer Sprache oder 
in den Sprachen, die sie verstehen, unter 
anderem indem sie auf die Dolmetscher-
Helpline der EASO zurückgreifen, über 
den Ort der Ausschiffung oder der 
Rückkehr, gewähren ihnen das Recht, 
Kontakt zu einem Rechtsanwalt 
aufzunehmen und setzten sie von ihrem 
Recht in Kenntnis, Einspruch gegen die 
geplante Maßnahme zu erheben. Wenn 
eine aufgegriffene oder gerettete Person 
Einspruch gegen die geplante 
Ausschiffung in einem Drittland oder die 
Verbringung dorthin erhebt, wird diese
Person an einen Ort im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats verbracht, an der sie 
Rechtsmittel in Anspruch nehmen kann, 
oder, wenn die betreffende Person 
Gründe darlegt, die ihrer Ansicht nach 
nahelegen, dass die geplante Maßnahme 
gegen den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung verstößt, erhält sie 
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Zugang zu einem Asylverfahren im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gemäß 
Artikel 6 der Richtlinie 2013/32/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen 
Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internationalen 
Schutzes.  

Or. en

Änderungsantrag 31
Judith Sargentini
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Während des gesamten Seeeinsatzes 
tragen die beteiligten Einsatzkräfte den 
besonderen Bedürfnissen von Kindern, 
Opfern des Menschenhandels, Personen, 
die dringend medizinischer Hilfe bedürfen, 
Personen, die internationalen Schutz 
benötigen, und anderen Personen, die sich 
in einer besonders schwierigen Situation 
befinden, Rechnung.

4. Während des gesamten Seeeinsatzes 
sorgen die beteiligten Einsatzkräfte bei 
allen Beschlüssen und Maßnahmen 
dafür, dass den besonderen Bedürfnissen 
von Kindern, Opfern des 
Menschenhandels, Personen, die dringend 
medizinischer Hilfe bedürfen, Personen, 
die internationalen Schutz benötigen, und
anderen Personen, die sich in einer 
besonders schwierigen Situation befinden, 
Rechnung hinreichend Rechnung 
getragen wird. 

Or. en

Änderungsantrag 32
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Im Küstenmeer des 1. Im Küstenmeer des 
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Aufnahmemitgliedstaats oder eines 
beteiligten Mitgliedstaats ergreifen die 
beteiligten Einsatzkräfte bei begründetem 
Verdacht, dass ein Schiff Personen 
befördert, die sich den Kontrollen an den 
Grenzübergangsstellen zu entziehen 
beabsichtigen, oder auf dem Seeweg 
Migranten schleust, eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen:

Aufnahmemitgliedstaats oder eines 
beteiligten Mitgliedstaats ergreifen die 
beteiligten Einsatzkräfte bei begründetem 
Verdacht, dass ein Schiff Personen 
befördert, die sich den Kontrollen an den 
Grenzübergangsstellen zu entziehen
beabsichtigen, oder auf dem Seeweg illegal 
Migranten schleust, eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen:

Or. fr

Änderungsantrag 33
Marietta Giannakou

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Im Küstenmeer des 
Aufnahmemitgliedstaats oder eines 
beteiligten Mitgliedstaats ergreifen die 
beteiligten Einsatzkräfte bei begründetem 
Verdacht, dass ein Schiff Personen 
befördert, die sich den Kontrollen an den 
Grenzübergangsstellen zu entziehen 
beabsichtigen, oder auf dem Seeweg 
Migranten schleust, eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen:

1. Im Küstenmeer des 
Aufnahmemitgliedstaats ergreifen die 
beteiligten Einsatzkräfte bei begründetem 
Verdacht, dass ein Schiff Personen 
befördert, die sich den Kontrollen an den 
Grenzübergangsstellen zu entziehen 
beabsichtigen, oder auf dem Seeweg 
Migranten schleust, eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen:

Or. en

Änderungsantrag 34
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Beschlagnahme des Schiffs und 
Festnahme der an Bord befindlichen
Personen;

d) Beschlagnahme des Schiffs und 
Festnahme der Personen, die für den 
Betrieb des Schiffes sorgen;
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Or. fr

Änderungsantrag 35
Marietta Giannakou

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Aufnahmemitgliedstaat oder der 
beteiligte Mitgliedstaat, in dessen 
Küstenmeer das Abfangen erfolgt, 
genehmigt die in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen und erteilt den beteiligten 
Einsatzkräften über die internationale 
Leitstelle geeignete Anweisungen. Die 
beteiligten Einsatzkräfte unterrichten den 
Aufnahmemitgliedstaat über die 
internationale Leitstelle, wenn der Kapitän 
des Schiffs die Benachrichtigung eines 
diplomatischen Vertreters oder 
Konsularbeamten des Flaggenstaates 
verlangt.

2. Der Aufnahmemitgliedstaat, in dessen 
Küstenmeer das Abfangen erfolgt, 
genehmigt die in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen und erteilt den beteiligten 
Einsatzkräften über die internationale 
Leitstelle geeignete Anweisungen. Die 
beteiligten Einsatzkräfte unterrichten den 
Aufnahmemitgliedstaat über die 
internationale Leitstelle, wenn der Kapitän 
des Schiffs die Benachrichtigung eines 
diplomatischen Vertreters oder 
Konsularbeamten des Flaggenstaates 
verlangt.

Or. en

Änderungsantrag 36
Marietta Giannakou

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Besteht der begründete Verdacht, dass 
ein Schiff, das keine Staatszugehörigkeit 
besitzt oder einem Schiff ohne 
Staatszugehörigkeit gleichzustellen ist, 
Personen befördert, die sich den Kontrollen 
an den Grenzübergangsstellen zu entziehen 
beabsichtigen, oder dass das Schiff für die 
Schleusung von Migranten auf dem 
Seeweg benutzt wird, so erteilt der 
Aufnahmemitgliedstaat oder der beteiligte 

3. Besteht der begründete Verdacht, dass 
ein Schiff, das keine Staatszugehörigkeit 
besitzt oder einem Schiff ohne 
Staatszugehörigkeit gleichzustellen ist, 
Personen befördert, die sich den Kontrollen 
an den Grenzübergangsstellen zu entziehen 
beabsichtigen, oder dass das Schiff für die 
Schleusung von Migranten auf dem 
Seeweg benutzt wird, so erteilt der 
Aufnahmemitgliedstaat, in dessen 
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Mitgliedstaat, in dessen Küstenmeer das 
staatenlose Schiff abgefangen wird, den 
beteiligten Einsatzkräften die 
Genehmigung und die Anweisung, das 
Schiff anzuhalten und Maßnahmen gemäß 
Absatz 1 zu ergreifen.

Küstenmeer das staatenlose Schiff 
abgefangen wird, den beteiligten 
Einsatzkräften die Genehmigung und die 
Anweisung, das Schiff anzuhalten und 
Maßnahmen gemäß Absatz 1 zu ergreifen.

Or. en

Änderungsantrag 37
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Hoher See ergreifen die beteiligten 
Einsatzkräfte bei begründetem Verdacht, 
dass ein Schiff für die Schleusung von 
Migranten auf dem Seeweg benutzt wird, 
vorbehaltlich der Genehmigung des 
Flaggenstaates gemäß dem Protokoll
gegen die Schleusung von Migranten eine 
oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

1. Auf Hoher See ergreifen die beteiligten 
Einsatzkräfte bei begründetem Verdacht, 
dass ein Schiff für die illegale Schleusung 
von Migranten auf dem Seeweg benutzt 
wird, vorbehaltlich der Anwendung des 
Protokolls gegen die illegale Schleusung 
von Migranten, insbesondere in Bezug auf 
den Flaggenstaat,  eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen:

Or. fr

Änderungsantrag 38
Ioan Mircea Paşcu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Auf Hoher See ergreifen die beteiligten 
Einsatzkräfte bei begründetem Verdacht, 
dass ein Schiff für die Schleusung von 
Migranten auf dem Seeweg benutzt wird, 
vorbehaltlich der Genehmigung des 
Flaggenstaates gemäß dem Protokoll gegen 
die Schleusung von Migranten eine oder 

1. Auf Hoher See ergreifen die beteiligten 
Einsatzkräfte und, erforderlichenfalls, 
Vertreter des Konsultationsforums, bei 
begründetem Verdacht, dass ein Schiff für 
die Schleusung von Migranten auf dem 
Seeweg benutzt wird, vorbehaltlich der 
Genehmigung des Flaggenstaates gemäß 
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mehrere der folgenden Maßnahmen: dem Protokoll gegen die Schleusung von 
Migranten eine oder mehrere der folgenden 
Maßnahmen:

Or. en

Änderungsantrag 39
Sabine Lösing

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Besteht der begründete Verdacht, dass 
ein Schiff, obgleich es eine fremde Flagge 
führt oder sich weigert, seine Flagge zu 
zeigen, die gleiche Staatszugehörigkeit 
besitzt wie die beteiligten Einsatzkräfte, so 
überprüfen diese die Berechtigung des 
Schiffs zur Flaggenführung. Zu diesem 
Zweck können sie sich dem verdächtigen 
Schiff nähern. Bleibt der Verdacht nach 
Prüfung der Dokumente bestehen, so 
nehmen sie eine weitere Untersuchung an 
Bord des Schiffs vor, die so rücksichtsvoll 
wie möglich durchzuführen ist. Mit dem 
beteiligten Mitgliedstaat, unter dessen 
Flagge das Schiff vorgeblich steht, wird 
über geeignete Kommunikationskanäle 
Kontakt aufgenommen.

4. Besteht der begründete Verdacht, dass 
ein Schiff, obgleich es eine fremde Flagge 
führt oder sich weigert, seine Flagge zu 
zeigen, die gleiche Staatszugehörigkeit 
besitzt wie die beteiligten Einsatzkräfte, so 
überprüfen diese die Berechtigung des 
Schiffs zur Flaggenführung. Zu diesem 
Zweck können sie sich dem verdächtigen 
Schiff nähern. Bleibt der Verdacht nach 
Prüfung der Dokumente bestehen, so 
nehmen sie eine weitere Untersuchung an 
Bord des Schiffes vor, die nach dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und 
so rücksichtsvoll wie möglich 
durchzuführen ist. Mit dem beteiligten 
Mitgliedstaat, unter dessen Flagge das 
Schiff vorgeblich steht, wird über 
geeignete Kommunikationskanäle Kontakt 
aufgenommen.

Or. en

Änderungsantrag 40
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 8
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Besteht der begründete Verdacht, dass 
ein Schiff, das keine Staatszugehörigkeit 
besitzt oder einem Schiff ohne 
Staatszugehörigkeit gleichzustellen ist, für 
die Schleusung von Migranten auf dem 
Seeweg benutzt wird, können die 
beteiligten Einsatzkräfte das Schiff 
betreten und anhalten, um seine 
Staatenlosigkeit zu überprüfen. Bestätigt 
sich der Verdacht, können im Einklang mit 
dem einzelstaatlichen Recht und dem 
Völkerrecht weitere geeignete Maßnahmen 
nach Absatz 1 ergriffen werden.

8. Besteht der begründete Verdacht, dass 
ein Schiff, das keine Staatszugehörigkeit 
besitzt oder einem Schiff ohne 
Staatszugehörigkeit gleichzustellen ist, für 
die illegale Schleusung von Migranten auf 
dem Seeweg benutzt wird, können die 
beteiligten Einsatzkräfte das Schiff 
betreten und anhalten, um seine 
Staatenlosigkeit zu überprüfen. Bestätigt 
sich der Verdacht, können im Einklang mit 
dem einzelstaatlichen Recht und dem 
Völkerrecht weitere geeignete Maßnahmen 
nach Absatz 1 ergriffen werden.

Or. fr

Änderungsantrag 41
Jean-Pierre Audy

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11. Wenn sich der Verdacht, dass ein 
Schiff für die Schleusung von Migranten 
auf Hoher See benutzt wird, nicht bestätigt 
oder die beteiligten Einsatzkräfte keine 
Handlungszuständigkeit besitzen, jedoch 
weiterhin ein begründeter Verdacht 
besteht, dass das Schiff Personen befördert, 
die die Grenze eines Mitgliedstaats zu 
erreichen und sich den Kontrollen an den 
Grenzübergangsstellen zu entziehen 
beabsichtigen, so wird das Schiff weiter 
beobachtet. Die internationale Leitstelle 
übermittelt die Informationen über das 
Schiff der nationalen Leitstelle des 
Mitgliedstaats, den es ansteuert.

11. Wenn sich der Verdacht, dass ein 
Schiff für die illegale Schleusung von 
Migranten auf Hoher See benutzt wird, 
nicht bestätigt oder die beteiligten 
Einsatzkräfte keine 
Handlungszuständigkeit besitzen, jedoch 
weiterhin ein begründeter Verdacht 
besteht, dass das Schiff Personen befördert, 
die die Grenze eines Mitgliedstaats zu 
erreichen und sich den Kontrollen an den 
Grenzübergangsstellen zu entziehen 
beabsichtigen, so wird das Schiff weiter 
beobachtet. Die internationale Leitstelle 
übermittelt die Informationen über das 
Schiff der nationalen Leitstelle des 
Mitgliedstaats, den es ansteuert.

Or. fr
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Änderungsantrag 42
Ioan Mircea Paşcu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Die beteiligten Einsatzkräfte übermitteln 
ihre Lagebewertung umgehend der 
zuständigen Rettungsleitstelle. Die 
beteiligten Einsatzkräfte warten die 
Anweisungen der Rettungsleitstelle ab und 
treffen unterdessen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um die Sicherheit der 
Betroffenen zu gewährleisten.

7. Die beteiligten Einsatzkräfte übermitteln 
ihre Lagebewertung umgehend der 
zuständigen Rettungsleitstelle. Die 
beteiligten Einsatzkräfte warten die 
Anweisungen der Rettungsleitstelle ab und 
treffen unterdessen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um die Sicherheit und die 
Achtung der Menschenrechte der 
Betroffenen zu gewährleisten.

Or. en


